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RS OGH 1963/5/8 1Ob43/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1963

Norm

AußStrG §23

Rechtssatz

Zum unbeweglichen Vermögen gehören nicht nur die aus Liegenschaftsanteilen bestehenden Aktiven, sondern auch

die wirtschaftlich damit zusammenhängenden Schulden (hier: Rückzahlungen für Hypothekarschulden samt Zinsen

und Nebengebühren und Kosten des Erbenmachthabers).
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1 Ob 43/63
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